
Anlage 3 zur Allgemeinverfügung der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Märkisch-
Oderland mit dem Aktenzeichen 32.45/74-20-0722 
 
Mit dem Erwerb der Vignette akzeptieren Sie die nachfolgenden Verhaltensweisen 
zum Schutz der Natur und sichern deren Einhaltung zu!  
 

 
I. Ein großer Teil der als Wasserwanderwege ausgeschilderten Gewässer 

liegt innerhalb von nach Naturschutzrecht geschützten Gebieten. 
Beachten Sie, dass das Befahren der Alten Oder deshalb vignetten-
pflichtig ist. Dies dient der Erhaltung der Natur durch Vermeidung zu 
starker Belastung. Die Vignetten sind bei allen Kanuvermietern und 
Tourist-Informationen im Oderbruch erhältlich. Sie sind deutlich sichtbar 
am Wasserfahrzeug anzubringen (z. B. bei Kanus seitlich, bei Kajaks 
oben). 

 
II. Beachten Sie die Informationen und Hinweise, die Ihnen von der aus-

gebenden Stelle beim Erwerb der Vignette gegeben wurden! Helfen Sie 
mit, die Natur im Bereich der Wasserwanderwege zu schützen! Verstöße 
gegen die Regeln, die nach geltendem Naturschutzrecht eine Ordnungs-
widrigkeit darstellen, können verfolgt und geahndet werden (Geldbuße). 

 
III. Für das Einlassen Ihres/Ihrer Boote(s), zum Umtragen sowie zum Aus- 

und Einstieg bei Pausen etc. benutzen Sie bitte nur die dafür 
vorgesehenen Plätze! 

 
IV. Fahren Sie nicht in die Schwimmblattpflanzen-, Flachwasser- und Ufer-

vegetationsbestände (See- oder Teichrosen, Schilfröhrichte, Rohrkolben-
bestände, Ufergehölze usw.) und nähern Sie sich solchen Vegetations-
beständen auch nicht vom Land her! Sie sind Rast- und Aufenthaltsplätze 
von Vögeln sowie Laichgebiete von Fischen und Amphibien und 
empfindlich gegen Beschädigung durch Knicken, Tritt u. ä.! 

 
V. Umfahren Sie Kies, Sand- und Schlammbänke, diese sind Lebensraum 

von Muscheln und zahlreichen anderen Tier- und Pflanzenarten, die bei 
Grundberührung geschädigt werden könnten! 

 
VI. Vermeiden Sie Lärm und halten Sie bitte ausreichend Abstand 

insbesondere zu Vogelansammlungen und sichtbaren Nestern, 
Bruthöhlen und Horsten, Biberburgen usw. auf dem Wasser, am Ufer und 
an Land! Wenn Sie wilde Tiere, ein Nest, eine Biberburg o. ä. entdecken, 
verhalten Sie sich ruhig, beobachten und fotografieren Sie die Tiere 
gerne aus sicherer Entfernung (die Entfernung reicht aus, wenn die Tiere 
keine Beunruhigung zeigen; ein Fernglas bzw. ein Teleobjektiv sind 
immer hilfreich) und/oder fahren Sie zügig weiter. Steigen Sie bitte nicht 
aus, ein Mensch an Land schreckt die Tiere mehr als ein im Boot 
sitzender und vorbeifahrender Mensch. Fliegen brütende Vögel vom Nest 
auf, können die Eier schnell abkühlen und absterben! 

 
VII. Helfen Sie die Natur sauber zu halten. Abfälle gehören nicht ins Wasser 

und nicht ins Gebüsch! Müll ist auf jeden Fall wieder mitzunehmen und 
entsprechend zu entsorgen. 



 
 

 

Hinweis: 

Die Vignette besteht aus der Übertragungsfolie (oberste Schicht, durchsichtig 
mit Struktur), der bedruckten Folie (die eigentliche Vignette) und dem weißen 
Trägerpapier (dient dem Schutz der Klebefläche). Achtung! Die Vignettenfolie 
besteht aus mehreren Teilen! 

 

So verkleben Sie die Vignette richtig: 

 
1. Wählen Sie am Wasserfahrzeug eine geeignete Stelle zur Befestigung der 

Vignette aus. 

Reinigen Sie die Stelle, so dass sie fettfrei, sauber und trocken ist. 

(Die Temperatur sollte nicht unter 8°C und über 25°C betragen.) 

 

2. Lösen Sie das Trägerpapier (weiße Rückseite) vorsichtig von allen Teilen 
Vignettenfolie. Fassen Sie dabei nicht auf die Klebefläche! 

 

3. Positionieren Sie die Vignette an der gewünschten Stelle und befestigen 
Sie sie mit der Klebefläche am Wasserfahrzeug. 

 

4. Streichen Sie mit der Außenseite des Daumens und etwas Druck über die 
gesamte Vignette. 

 

5. Lösen Sie anschließend die Übertragungsfolie von der bedruckten Folie. 
 

Bitte beachten: 

Die Vignette gilt für ein Wasserfahrzeug und ist nicht auf andere Wasserfahr-
zeuge übertragbar. 

Sie kann zwar abgelöst, aber nicht erneut aufgeklebt werden. 

Ersatz kann nur gegen erneute Gebühr gestellt werden. 


